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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.05.1991

Norm

ZPO §235 A

ZPO §235 D

Rechtssatz

Wird anstelle einer nach vorzunehmender Rechtsgestaltung durch Anfechtung begehrten Bezahlung, Leistung eben

dieses Betrages deshalb begehrt, weil eine nach Konkurserö9nung vorgenommene Rechtshandlung unwirksam sei,

liegt eine Klagsänderung von einer Rechtsgestaltungsklage in eine Leistungsklage vor.
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